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AUSZUG ous dem Beschlussregister des Stodtrotes

Öffentliche Sitzung vom 26, Juni 2019

TAGESORDNUNG: Stödtische Stroßenverkehrsordnung:
Aufhebung der Ergtinzungsverordnung vom 31.10.1983
betreffend die Schoffung eines Behindertenporkplqtzes in
der Gospertstroße vor dem Anwesen Nr. 10

DER STADTRAI

ln Anbetrocht doss der Stodtrot in seiner Sitzung vom 31. Oktober 1983 die
Ergö nzun gsverordn ung betreffend die Ein richtun g eines Behinderten porkplotzes vor
dem Anwesen Gospertstroße 10 genehmigt ho[

Noch Kenntnisnohme der Anfroge der Deutschsprochigen Gemeinschoft vom 1.

Möz 2018 ouf Einrichtung eines Behindertenporkplotzes in unmittelborer Umgebung
des Eingongs des Ministeriums, Gospertstroße 1;

ln Anbetrocht doss dem Antrog nochfolgend stottgegeben wird;

ln Anbetrocht doss der Behindertenporkplotz vor dem Anwesen Gospertstroße 10
demnoch entfernt werden konn, zumol er den oktuellen Bestimmungen nicht
entsprich[

Noch Kenntnisnohme des vorherigen positiven Gutochtens der zustöndigen
Beomten des Öffentlichen Dienstes der Wollonie - Mobilitöt Nomur vom 01,06.2019
sowie der Polizei;

Aufgrund des Gemeindedekretes;

Aufgrund des Gesetzes über den Stroßenverkehr;

Aufgrund des Königlichen Erlosses betreffend die ollgemeine Verordnung über den
Stroßenverkehr sowie die Nutzung der Verkehrswege;

Aufgrund des Ministeriellen Erlosses, womit die Mindestobmessungen und die
besonderen Aufstellungsbedingungen der Verkehrszeichen festgelegt werden;

Aufgrund des Ministeriellen Rundschreibens betreffend
verordnungen und dos Aufstellen der Verkehrszeichen;

die Ergönzungs-

Auf Vorschlog des Gemeindekollegiums sowie noch Berotung im Bou- und
Mobilitötsousschuss

beschließt
einstimmig,

die Aufhebung der Ergönzungsverordnung vom 31.10.1 983 betreffend die Schoffung
eines Behindertenporkplotzes in der GospertstroBe vor dem Anwesen Nr. 10 zu
genehmigen und die stödtische Stroßenverkehrsordnung unter Anwendung
folgender Artikel entsprechend onzupossen:

Verteilen
J. BREUER

G, DENEFFE
H. MIESSEN

Protokollbuch



Artikel 1:

Die Ergönzungsverordnung vom 31.10.1983 betreffend die Schoffung eines
Behindertenporkplotzes in der Gospertstroße vor dem Anwesen Nr, 10 wird
oufgehoben.

Artikel 2:
Diese Moßnohme wird durch dos Entfernen der ungültigen Beschilderung
konkretisiert

Artikel 3:
Gegenwörtiger Beschluss wird der zustöndigen Behörde des Öffentlichen Dienstes
der Wqllonie zur Genehmigung unterbreitet

Artikel 4:
Gegenwörtiger Beschluss wird entsprechend den Bestimmungen des
Ge mein dedekretes veröffentl icht
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